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Nun noch einmal im Klartext:
Vdhk�ARP und RLP zu allgemein sind und daher nicht für die Erstellung von Prüfungsaufgaben taugen, braucht
es laut Badura einen Prüfungskatalog. Der nämlich enthalte präzisierte Prüfungsinhalte, sei transparent und
öffentlich. Öffentlich und transparent ist dieser Katalog allerdings nur für jene, die ihn auch kaufen. Das ist
schon eine merkwürdige Logik – aber nicht die einzige, wie man noch sehen wird.

ORDNUNGSMITTEL UND
PRÜFUNGSKATALOG
Im anschließenden, sehr kurzen Kapitel 1.3 geht es um die
Ordnungsmittel (Ausbildungsordnung mit Ausbildungs-
rahmenplan und Rahmenlehrplan), die die zeitliche und
sachliche Gliederung der Ausbildung und des Berufsschul-
unterrichts festlegen. Dort werden nach Badura u.a. die
„Prüfungsmethoden …, also ob schriftlich, mündlich oder
praktisch (…) geprüft werden soll“3 , beschrieben. Hier
verwechselt Badura allerdings Prüfungsform (mündlich,
schriftlich praktisch) und Prüfungsmethode (komplexe
Aufgabe, Kundengespräch, Fertigungsaufgabe). Inzwischen
ist die Diskussion jedoch weiter gegangen und es ist von
Oqöetmfrhmrsqtldmsdm und nicht mehr von Oqöetmfrld,
sgncdm die Rede.²

Im Kapitel 1.4 kommt Badura zum offensichtlichen Kern sei-
nes Anliegens:�chd�Qdbgsedqshftmf�unm�Oqöetmfrj‘s‘knfdm.
Denn auch, wenn die Ordnungsmittel bindend seien, so
seien sie doch für die Formulierung von Prüfungsaufgaben

viel „zu allgemein“. Als Nachweis dienen ihm Auszüge aus
demAusbildungsrahmenplan (ARP) und demRahmenlehr-
plan (RLP) für Kaufleute im Groß- und Außenhandel.4
Die gewählten Bespiele sind allerdings aus dem jeweiligen
Anfang der Rahmenpläne, in denen es um ‘kkfdldhmd�
Grundlagen des Berufes geht, die bei allen Ausbildungs-
ordnungen imWesentlichen gleich sind und deshalb auch
sehr allgemein und nicht berufsspezifisch gehalten sind.
Das sollte Herr Badura eigentlich wissen. Vielleicht weiß
er es auch und hat aus naheliegenden Gründen diese eher
untauglichen Beispiele gewählt, denn einige Lernfelder
und Handlungsfelder weiter hätte er Konkreteres finden
können – wenn er gewollt hätte.
Unabhängig davon bleibt er dem Leser schuldig zu erläu-
tern, warum er die Ordnungsmittel für die Erstellung von
Prüfungsaufgaben für zu allgemein hält. Im Übrigen sind
die von ihm präsentierten Gegenbeispiele aus „seinem“
Prüfungskatalog ebenso allgemein, wie die Originale aus
den Ordnungsmitteln.

3 Badura, a. a. O., S. 10
² vgl. Empfehlung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) Nr. 158 zur Struktur undGestaltung von Ausbildungsordnungen
– Prüfungsanforderungen -; https://www.bibb.de/dokumente/pdf/HA158.pdf, aufgerufen am 26.1. 2021
4 Die von Badura herangezogene Ausbildungsordnungwurde 2020 überarbeitet. vgl. Bundesgesetzblatt Jahrgang 2020 Teil I Nr. 16, Bonn 2020, S. 715 ff
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An dieser Stelle ist es notwendig, noch einmal einen Blick
ins Berufsbildungsgesetz zu werfen. In der Prüfung „soll
der Prüfling nachweisen, dass er die erforderlichen berufli-
chen Fertigkeiten beherrscht, die notwendigen beruflichen
Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt undmit dem imBerufs-
schulunterricht zu vermittelnden, für die Berufsausbildung
wesentlichen Lehrstoff vertraut ist. Die Ausbildungsordnung
ist zugrunde zu legen.“ (§ 38 BBIG, Hervorhebung d.d. Verf.).
Die Ausbildungsordnung ist zu Grunde zu legen – und nicht
irgendein Prüfungskatalog!

Aber die Ausbildungsordnung ist für Badura offenbar
nachrangig. Die Ordnungsmittel seien zwar bindend und
Aufgabenersteller/innen müssten sich unbedingt daran
halten, aber jede Aufgabe „muss im Prüfungskatalog ver-
ortet werden können“5 . Mehr noch: Die AkA verlange „für
jede eingereichte Aufgabe die sogenannte Prüfungskatalog-
nummer“.6 Eine Aufgabe, die diesen Bezug nicht enthält,
würde nicht akzeptiert.

Das bedeutet in der Konsequenz, dass für Badura der
Prüfungskatalog die verbindliche Grundlage für die Auf-
gabenerstellung ist (weil er schließlich präziser ist als
die Ordnungsmittel) und folglich die AkA festlegt, was in

Prüfungen drankommt und was nicht. Das ist rechtlich
problematisch!
Rechtsgrundlage für Prüfungen sind das BBIG und die
korrespondierendenOrdnungsmittel. Nichtmehr und nicht
weniger. Keinesfalls kann ein „Prüfungskatalog“ die Rechte
der Fachausschussmitglieder außer Kraft setzen, auch dann
nicht, wenn über den Prüfungskatalog formal abgestimmt
wurde. Auch auf die Gefahr hin, dass wir uns wiederholen:
Mit der Prüfung soll festgestellt werden, ob ein Prüfling
die berufliche Handlungsfähigkeit erworben hat, indem er
die beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
in einer Prüfung nachweist. Der inhaltliche Rahmen der
Ausbildung und damit auch derjenige der Prüfung wird
durch die Ordnungsmittel bestimmt undnicht durch die AkA.

Inhaltliche Begrenzungen durch Prüfungskataloge sind
nicht nur rechtswidrig, sondern auch geradezuwidersinnig,
denn die Berufsausbildung soll „die für die Ausübung einer
qualifizierten beruflichen Tätigkeit in einer sich wandelnden
Arbeitswelt notwendigen beruflichen Fertigkeiten, Kennt-
nisse und Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit“
(§1(3) BBIG) vermitteln. Der Wandel der Arbeitswelt kennt
keine Prüfungskatalognummern.

5 Badura, a. a. O., S. 11
6 Badura, a. a. O., S. 10
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50 Schreiben von Voss, Karl-Ulrich (Justiziar BmbF); 6. Februar 2015, mit Kopie an Hess, Sabine; Troll, Heike; Grebe, Ute,(BmbF); Betreff: Anfrage zur
Zuständigkeit für Strukturen und Inhalt von Prüfungsaufgaben
51 Badura a. a. O., S. 96 ff.
52 „Es haben aber gerade die ungebundenen Aufgaben, die von Hand vor Ort durch die Prüfungsausschüsse korrigiert werden, gegenüber dem
gebundenen Aufgabentyp erhebliche Defizite bei der Auswertungsobjektivität.“, Badura, a. a. O., S. 96

Korrektur und Bewertung schriftlicher IHK
Prüfungen in der kaufmännischen Berufsausbildung
Im Teil D, „Korrektur undBewertung…“ 51, belässt es Badura nicht dabei, das Erstellen von Prüfungsaufgaben vorzugeben,
sondern er will nun auch Prüfungsausschussmitgliedern mitteilen, wie sie ihre Aufgabe zu erledigen haben. Und zwar
so, wie die „Vorgaben“ der AkA es festlegen. Die Argumentationskette liest sich wie folgt:

▸ die kaufmännischen Berufe seien bundeseinheitlich geregelt

▸ deshalb müsse es eine bundeseinheitliche Prüfung geben

▸ diese Prüfung müsse bestimmte Qualitätskriterien erfüllen (natürlich die der AkA)

▸ die Prüfungsleistungen seien einheitlich zu bewerten (weil schließlich auch die Prüfung bundeseinheitlich sei)

▸ dabei gäbe es bei den ungebundenen Aufgaben die größten Probleme mit der Objektivität 52

▸ deshalb sei hierauf mit Blick auf die Justiziabilität besonders zu achten.

Durch Vorgaben zur Struktur und zum Inhalt von Prüfungen...

Das bedeutet nichtsweniger, als dass die AkA nicht berechtigt
bzw. legitimiert ist, durch ihre Vorgaben derartige Eingriffe in
Prüfungen vorzunehmen.

Ein weiteres Schreiben vom BMBF vom 30.01.2019 bestätigt
diese Auffassung noch einmal ausdrücklich. Dort heißt es:

(Hervorhebung d.d. Verf.) Beide Schreiben sind der AkA
bekannt.
Festzuhalten ist: Vorgaben, die Badura und die AkA den
Prüfungsersteller/innen machen, verstoßen allesamt gegen
das Berufsbildungsgesetz, sofern sie nicht von einem im
Sinne des § 42(2) BBIG legitimierten Gremium beschlossen
wurden.Wer über Rechtssicherheit und Justiziabilität sinniert,
sollte sich zunächst und vor allem selbst darauf achten.

„...vöqcd�rhd�ZAed� i [�‘te�cdm�l‘sdqhdkkdm�ayv-�
hmg‘kskhbgdm�Adqdhbg�dhmdq�Oqöetmf�yhdkdm�tmc�cdq�
jämmsd�m‘bg�cdl�Wtr‘lldmg‘mf�cdr�AAhF�mtq�
unm�dhmdq�Rsdkkd�gdqqögqdm)�chd�Qdbgs�hm�Fdrs‘ks�unm�
R‘sytmfdm�rdsydm�c‘qe�ayv-�chd�cdm�Unqf‘adm�cdr�z�
3/�;ar-�1�AAhF�fdmöfs-�Hm�Adsq‘bgs�jÜldm�dsv‘�cdq�
Adqterahkctmfr‘trrbgtrr�rdkars�ncdq�“�vngk�ytldhrs�
“�öadqäqskhbgd�ncdq�‘tbg�äqskhbgd�;tef‘admdqrsdk,
ktmfr‘trrbgörrd)�‘m�cdqdm�Dq‘qadhstmfdm�ncdq�‘m�
cdqdm�;trv‘gk�rhbg�chd�ytrsÜmchfd�Rsdkkd�hm dhmdl�
Udqe‘gqdm�fdlÜ…z�36�;ar-�1�R-�1�AAhF�h-�U-�l-z�68�
;ar-�3�AAhF�‘trcqöbjkhbg�ahmcds-�M‘bg�z�36�;ar-�1�
R-�1�AAhF�jÜld�l-D-�‘tbg�dhmd�Cdkdf‘shnm�‘te�dhmdm�
äqskhbgdm�Oqöetmfr‘trrbgtrr�hm�Adsq‘bgs)�‘adq�chdrd�
Fdrs‘kstmf�cöqesd�qdbgs�tmsxohrbg�rdhm-�C‘fdfdm�hrs�
eöq�dhmd�rnkbgd�fdrs‘ksdmcd�Etmjshnm�m‘bg�ldhmdq�
;tee‘rrtmf�jdhmdre‘kkr�cdq�fdrbgÜesreögqdmcd�Sdhk�
dhmdq�ytrsÜmchfdm�Rsdkkd�ayv-�dhmdq�J‘lldq�kdfhsh,
lhdqs�tmc�dadmrn�vdmhf�cöqesd�chdr�dhmd�C‘bgnqf‘,
mhr‘shnm�cdq�J‘lldqm�unqfdadm-§ 50

‚Cdq�;j;,Adhq‘s�hrs�dhm�Fqdlhtl)�hm�cdl�HGJ,
Udqsqdsdq�‘kkdq�‘mfdrbgknrrdmdm�AtmcdrkÜmcdq�
rhsydm)�hrs�‘krn�mhbgs�o‘qhsÜshrbg�fdlÜ…�z�3/�
;ar‘sy�1�AAhF.z�1�;ar‘sy�1�cdq�nadm�fdm‘mmsdm�
Ltrsdqoqöetmfrnqcmtmf�adrdsys-�Ctqbg�Unqf‘adm�
l‘sdqhdkk,hmg‘kskhbgdq�tmc�rsqtjstqdkkdq�;qs�chdrdr�
dhfdmskhbg�eöq�fqtmcrÜsykhbgd�Dmsrbgdhctmfdm�
ytrsÜmchfdm�Adrbgktrrnqf‘mr�cdq�;j;)�chd�chd�
o‘qhsÜshrbg�adrdsysdm�;j;,E‘bg‘trrbgörrd�ahmcdm)�
vöqcd�c‘r�Dqenqcdqmhr�cdq�o‘qhsÜshrbgdm�Adrdsytmf�
tmsdqk‘tedm-�Cdq‘qshfd�Unqf‘adm�ctqbg�cdm�;j;,
Adhq‘s�rhmc�c‘gdq�mhbgs�ytkÜrrhf-„



§ 25 Bewertungsverfahren, Feststellung der Prüfungsergebnisse
"0(�Idcd�Oqöetmfrkdhrstmf�hrs�unm�idcdl�Lhsfkhdc�cdr�Oqöetmfr‘trrbgtrrdr�rdkarsrsÜmchf�yt�advdqsdm-�
Adrbgkörrd�öadq�chd�Advdqstmf�dhmydkmdq�Oqöetmfrkdhrstmfdm)�cdq�Oqöetmf�hmrfdr‘ls�rnvhd�öadq�c‘r�Adrsdgdm�
tmc�Mhbgsadrsdgdm�cdq�;arbgktrroqöetmf�vdqcdm�unl�Oqöetmfr‘trrbgtrr�fde‘rrs-�Adh�cdq�fdldhmr‘ldm�
Edrsrsdkktmf�cdq�Dqfdamhrrd�chdmdm�chd�Dhmydkadvdqstmfdm�cdq�Oqöetmfr‘trrbgtrrlhsfkhdcdq�‘kr�Fqtmck‘fd-�

"1(�Wtq�Unqadqdhstmf�cdq�Adrbgktrre‘rrtmf�m‘bg�;ar‘sy0�j‘mm�cdq�Unqrhsy�lhmcdrsdmr�yvdh�Lhsfkhdcdq�lhs�
cdq�Advdqstmf�dhmydkmdq)�mhbgs�lömckhbg�yt�dqaqhmfdmcdq�Oqöetmfrkdhrstmfdm�ad‘tesq‘fdm-�Chd�Ad‘tesq‘fsdm�
rnkkdm�mhbgs�cdqrdkadm�Lhsfkhdcdqfqtood�‘mfdgäqdm-�Chd�ad‘tesq‘fsdm�Lhsfkhdcdq�cnjtldmshdqdm�chd�
vdrdmskhbgdm�;akÜted�tmc�g‘ksdm�chd�eöq�chd�Advdqstmf�dqgdakhbgdm�S‘sr‘bgdm�edrs�"z�31�;ar-�1�tmc�2�AAhF(-�
Chd�öaqhfdm�Lhsfkhdcdq�cdr�Oqöetmfr‘trrbgtrrdr�rhmc�adh�cdq�Adrbgktrre‘rrtmf�m‘bg�;ar‘sy�0�mhbgs�‘m�chd�
Dhmydkadvdqstmfdm�cdq�ad‘tesq‘fsdm�Lhsfkhdcdq�fdatmcdm-�

"2(�Cdq�Oqöetmfr‘trrbgtrr�j‘mm�ytq�Advdqstmf�dhmydkmdq)�mhbgs�lömckhbg�yt�dqaqhmfdmcdq�Oqöetmfrkdhrstmfdm�
fts‘bgsdqkhbgd�Rsdkktmfm‘gldm�Cqhssdq)�hmradrnmcdqd�adqterahkcdmcdq�Rbgtkdm)�dhmgnkdm-�Hl�Q‘gldm�cdq�
Adfts‘bgstmf�rhmc�chd�vdrdmskhbgdm�;akÜted�yt�cnjtldmshdqdm�tmc�chd�eöq�chd�Advdqstmf�dqgdakhbgdm�
S‘sr‘bgdm�edrsytg‘ksdm�"z�28�;ar-�1�tmc�2�AAhF(-�Chd�Ad‘tesq‘ftmf�dqenkfs�m‘bg�cdm�Udqv‘kstmfrfqtmcrÜsydm�
cdq�ytrsÜmchfdm�Rsdkkd-�Odqrnmdm)�chd�m‘bg�z�2�unm�cdq�Lhsvhqjtmf�hl�Oqöetmfr‘trrbgtrr�‘trytrbgkhd…dm�rhmc)�
rnkkdm�mhbgs�‘kr�Fts‘bgsdq�sÜshf�vdqcdm-�
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53 Das die zum Zeitpunkt der Erstellung des Badura-Papiers gültige Musterprüfungsordnung. Siehe: Richtlinie des Hauptausschusses des Bundes-
instituts für Berufsbildung – Musterprüfungsordnung für die Durchführung von Abschluss- und Umschulungsprüfungen – Auf Grund des Beschlusses
des Berufsbildungsausschusses vom ... gemäß den Richtlinien des Hauptausschusses vom 8. März 2007 (geändert am 13. Dezember 2012) erlässt
die/der/das ... (z. B. Industrie- und Handelskammer) als zuständige Stelle nach § 47 Abs. 1 Satz 1 und § 79 Abs. 4 Satz 1 des Berufsbildungsgeset-
zes vom 23. März 2005 (BGBl. I Seite 931) die folgende Prüfungsordnung für die Durchführung von Abschluss- und Umschulungsprüfungen

Der Hinweis auf die Justiziabilität zeigt einmal mehr, dass Badura das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, auf das er
sich zu Beginn seiner Handreichung bezieht, nicht zu Ende gelesen oder nicht verstanden hat (oder verstehen wollte).
Das Urteil befasst sich eben nichtmit der Qualität der Bewertung, sondern nurmit demAdvdqstmfrudqe‘gqdm, für das das
Bundesverfassungsgericht ausdrücklich einen�Advdqstmfrrohdkq‘tl einräumt, den es für geradezu wesensbestimmend
hält. Das macht auch der § 25 der Musterprüfungsordnung deutlich (in der Fassung von 2007 53), der das Bewertungs-
verfahren und die Feststellung des Prüfungsergebnisses wie folgt festlegt:



§ 25 Bewertungsverfahren, Feststellung der Prüfungsergebnisse
"”(

"2(�Cdq�Oqöetmfr‘trrbgtrr�ncdq�chd�Oqöedqcdkdf‘shnm�j‘mm�dhmudqmdglkhbg�chd�;am‘gld�tmc�Advdqstmf�dhmydk,
mdq�rbgqheskhbgdq�ncdq�rnmrshfdq�Oqöetmfrkdhrstmfdm)�cdqdm�Advdqstmf�tm‘agÜmfhf�unm�cdq�;mvdrdmgdhs�adh�cdq�
Dqaqhmftmf�dqenkfdm�j‘mm)�rn�unqmdgldm)�c‘rr�yvdh�rdhmdq�ncdq�hgqdq�Lhsfkhdcdq�chd�Oqöetmfrkdhrstmfdm�rdkars,
rsÜmchf�tmc�tm‘agÜmfhf�advdqsdm-�Vdhbgdm�chd�‘te�cdq�Fqtmck‘fd�cdr�hm�cdq�Oqöetmfrnqcmtmf�unqfdrdgdmdm�
Advdqstmfrrbgkörrdkr�dqenkfsdm�Advdqstmfdm�cdq�adhcdm�Oqöedmcdm�tl�mhbgs�ldgq�‘kr�0/�Oqnydms�cdq�dqqdhbg,
a‘qdm�Otmjsd�unmdhm‘mcdq�‘a)�rn�dqqdbgmds�rhbg�chd�dmcfökshfd�Advdqstmf�‘tr�cdl�Ctqbgrbgmhss�cdq�adhcdm�
Advdqstmfdm-�Adh�dhmdq�fqä…dqdm�;avdhbgtmf�dqenkfs�chd�dmcfökshfd�Advdqstmf�ctqbg�dhm�unq‘a�adrshllsdr�
vdhsdqdr�Lhsfkhdc�cdr�Oqöetmfr‘trrbgtrrdr�ncdq�cdq�Oqöedqcdkdf‘shnm�"z�31�;ar‘sy�4�AAhF(-

"”(

"4(�Oqöetmfr‘trrbgörrd�ncdq�Oqöedqcdkdf‘shnmdm�m‘bg�z�31�;ar‘sy�1�AAhF�jämmdm�ytq�Advdqstmf�dhmydkmdq)�mhbgs�
lömckhbg�yt�dqaqhmfdmcdq�Oqöetmfrkdhrstmfdm�fts‘bgsdqkhbgd�Rsdkktmfm‘gldm�Cqhssdq)�hmradrnmcdqd�adqterahk,
cdmcdq�Rbgtkdm)�dhmgnkdm-�Hl�Q‘gldm�cdq�Adfts‘bgstmf�rhmc�chd�vdrdmskhbgdm�;akÜted�yt�cnjtldmshdqdm�tmc�
chd�eöq�chd�Advdqstmf�dqgdakhbgdm�S‘sr‘bgdm�edrsytg‘ksdm�"z�28�;ar‘sy�2�AAhF(-�Chd�Ad‘tesq‘ftmf�dqenkfs�m‘bg�
cdm�Udqv‘kstmfrfqtmcrÜsydm�cdq�ytrsÜmchfdm�Rsdkkd-�Odqrnmdm) chd�m‘bg�z�2�unm�cdq�Lhsvhqjtmf�hl�Oqöetmfr,
‘trrbgtrr�‘trytrbgkhd…dm�rhmc)�rnkkdm�mhbgs�‘kr�Fts‘bgsdq�sÜshf�vdqcdm-�"Gdqunqgdatmf�c-c-�Udqe-(üü

Nach diesem irreführenden Ausflug ins Prüfungsrecht geht Badura in die Einzelheiten der Bewertung. Er legt den Prüfern
nahe, dass die Leistungen der Prüflinge „einer verantwortungsvollen, ausführlichen Bewertung“56 zu unterziehen seien.
„Dazu gehört, die Prüfungsleistungen akribisch zu lesen, zu analysieren und zu bewerten“.57 Dagegen ist nichts einzu-
wenden, denn das sind Selbstverständlichkeiten.

Dann rät er den Prüferinnen und Prüfern, sich abzustimmen und nennt dafür zwei mögliche „Verfahren“: die „Gruppen-
korrektur“, die er favorisiert, und die „Einzelkorrektur“. Zunächst mahnt Badura, dass Bewertungen nicht „meilenweit“
auseinanderliegen dürften. Das sei zwar nicht „verboten“, aber Prüflingen, die Einsicht in die Prüfungsunterlagen nähmen,
schwer zu vermitteln. An dieser Stelle, wie auch schon zuvor, lässt Badura völlig außer Acht, dass es einen paritätisch
zusammengesetzten Prüfungsausschuss gibt, dessen Aufgabe es ist, in einer „Überdenkungsphase“, wie es Gerichte
nennen, die unterschiedlichen Bewertungen und deren Gründe zu diskutieren – und c‘m‘bg als Kollegialorgan die Note
festzulegen.
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54 Badura, a. a. O., S. 96
55 § 25 Musterprüfungsordnung von 2022, siehe: https://www.bibb.de/dokumente/pdf/HA120.pdf;
56 Badura, a. a. O., S. 97
57 Badura, a. a. O., S. 97

Aber Badura verkürzt diese Regelung, indem er unterschlägt, dass jede Prüfungsleistung von�idcdlMitglied des Prüfungs-
ausschusses rdkarsrsÜmchf zu bewerten ist. Dagegen legt er Wert auf die Feststellung, dass auch zwei Mitglieder des
Prüfungsausschusses mit der Bewertung einzelner Prüfungsleistungen betraut werden könnten, um sich dann zu der
(falschen) Behauptung zu versteigen: „Die organisatorische Umsetzung dieser Vorgaben für schriftliche Prüfungen liegt
im Ermessen der jeweiligen IHK…“54Dies lag noch nie im Ermessen einer zuständigenStelle (IHK) und liegt es auch heute
nicht. Bis 2022 konnte der Vorsitz darüber entscheiden, heute muss im zuständigen Prüfungsausschuss Einvernehmen
hergestellt werden. Denn in der aktuellen Fassung der Musterprüfungsordnung von 2022 heißt es:
























